
 

Merkblatt der Schwimmabteilung des TSV 1860 Ansbach für Kinder und 

Jugendliche  
 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Schwimmabteilung.  Um einen geordneten und sicheren 

Trainingsablauf zu gewährleisten bitten wir um Beachtung der folgenden Regeln: 

Der erste Schritt: 

Nach Abgabe des Formulars Anmeldung für das Training beim TSV 1860 Abteilung Schwimmen  

(Download http:// www.tsv1860ansbach.de/schwimmen/down.htm )erfolgt eine Einladung zum Schnuppertraining. 

Am Schnuppertraining kann 2x unentgeltlich teilgenommen werden. Ihr Kind ist für diese Termine über eine 

Versicherung des BLSV als Dachverband versichert. 

Einsteigertag ist immer Dienstag.  Bitte finden Sie sich um 18.00 Uhr im Vorraum des Aquella ein. Das Kind muss zu 

diesen Terminen von einem Erziehungsberechtigen begleitet werden . Der zuständige Trainer wird es dann in 

Empfang nehmen. Je nach Schwimmkenntnissen wird es in eine entsprechende Gruppe eingeteilt.  

Wie geht es weiter: 

Findet Ihr Kind Gefallen am gemeinsamen Training und Sie entscheiden sich für den Schwimmsport im TSV 1860 

Ansbach so bringen Sie persönlich  zum nächsten Termin die vollständig ausgefüllten Unterlagen: 

- Antrag auf Aufnahme in den Hauptverein TSV 1860 Ansbach 

- Antrag auf Aufnahme in die Schwimmabteilung des TSV 1860 Ansbach 

- Unterschriebene Einzugsermächtigungen für die Beiträge (im Antrag enthalten) 

- Bestätigung der Sportgesundheit des Kindes ( Im Antrag und im Downloadbereich) 

- Unterschriebenen Rücklaufzettel über die Kenntnisnahme dieses  Merkblattes 

Die weitere Teilnahme am Training ist von diesen Unterlagen abhängig.  

Das Training im Aquella: 

15 Minuten vor Einlass werden die Kinder von ihrem Trainer, oder einem Beauftragten der Schwimmabteilung, im 

Vorraum des Aquella in die Trainingslisten ihrer Gruppe eingetragen. Nur wer in der Liste steht nimmt offiziell am 

Training teil. Das rechtzeitige und  pünktliche Erscheinen ist deshalb wichtig! 15 Minuten vor Trainingsbeginn 

erfolgt der gemeinsame Einlass ins Bad.  Das Fachpersonal des Aquella wird keine Nachzügler einlassen.   Ein 

Anspruch auf nachträglichen Einlass und Trainingsteilnahme besteht somit nicht.   

Bitte halten Sie Ihre Kinder an, sich im Aquella zügig umzukleiden, zu duschen, und sich umgehend bei Ihrer Gruppe 

am jeweiligen Trainingsort einzufinden.  Die Verantwortlichkeit des Trainers beginnt beim Eintreffen des Kindes an 

der Bahn bzw. am Lehrschwimmbecken.  

http://www.tsv1860ansbach.de/schwimmen/down.htm


Es ist verständlich dass Sie als Eltern eventuell Ihrem Kind beim Schwimmen durch die Außenscheibe des Aquella  

zusehen möchten. Bedenken Sie dabei jedoch, dass die Schwimmschüler ihre Aufmerksamkeit dem 

Schwimmtraining widmen sollen .   

Das Element Wasser ist eine wunderbare und faszinierende Möglichkeit Sport zu betreiben. Es birgt natürlich auch 

Gefahren. Durch den Mitgliedschaftsvertrag mit dem Verein übertragen Sie als Erziehungsberechtigte die 

Aufsichtspflicht, die Fürsorgepflicht und teilweise auch die Erziehungspflicht auf den Verein. Der Vereinsvorstand 

(bei dem die Verantwortung in erster Linie liegt)  delegiert sie dann auf den Übungsleiter, der während des Trainings 

die alleinige Verantwortung für das Wohl Ihrer Kinder hat. Der Trainer wird also dafür Sorge tragen, dass sowohl 

Gefahren von der Gruppe und dem einzelnen  abgewendet werden und auch keine Gefahren von der Gruppe oder 

von einzelnen Mitgliedern in der Gruppe ausgehen. Unsere Übungsleiter sind somit berechtigt die Sportler bei 

Fehlverhalten zu belehren und auf Ihr Verhalten mit angemessenen Maßnahmen zu reagieren .   

Ebenso ist den Anweisungen des Aquella Fachpersonales insbesondere der Schwimmmeister Folge zu leisten. Als 

Gäste im Schwimmbad haben wir uns wie solche zu verhalten  und  die Haus-und Badeordnung des Aquella zu 

befolgen (http://www.myaquella.de/fileadmin/Bilderpool/Haus_und_Badeordnung2011_Stand030611.PDF) 

Das Training wird durch Bekanntgabe des Trainingsendes durch den Übungsleiter/Trainer offiziell beendet. Das 

Training endet wiederum an der Schwimmbahn bzw. am Lehrschwimmbecken. 

Die Nutzung von Einrichtungen des Aquella, welche nicht dem Trainingsbetrieb dienen (Whirpool, Aussenbecken, 

Rutschbahn und Wellenbecken)  ist eine nur geduldete Vergünstigung der städtischen Bäder und Verkehrs GmbH. 

Diese kann also grundsätzlich nur erfolgen, insoweit es der öffentliche Badebetrieb zulässt. Wiewohl unsere Trainer 

auch diese Nutzung nach ihren Möglichkeiten überwachen, erfolgt sie ausserhalb des Trainings und auf eigene 

Gefahr.  

Wir weisen auch darauf hin, dass ein Verbleiben der Kinder und Jugendlichen im Aquella nach dem Training, die 

Verpflichtung zum Lösen einer regulären Eintrittskarte begründet. 

Schulferien sind trainingsfrei. Bei Beginn des neuen Trainingsjahres (nach den Sommerferien) legen Sie bitte erneut 

eine Bescheinigung über die Sportgesundheit Ihres Kindes vor sofern Ihr Kind an Wettkampveranstaltungen 

teilnimmt. 

 

Wir wünschen unseren Mitgliedern allzeit ein verletzungsfreies Training und eine Menge Spaß beim Schwimmsport.  

 

 

 

 

Ansbach im September 2012, Der Vorstand 

 

 

 

 

 



An den TSV 1860 Ansbach,  

Schwimmabteilung 

Bestätigung über die Kenntnisnahme des Merkblattes der Schwimmabteilung des 

TSV 1860 Ansbach 
 

Hiermit bestätige ich, .............................................................................................................................. 

 

wohnhaft in  ............................................................................................................................................ 

Als Erziehungsberechtigte/r  für den Schwimmer 

 

.................................................................................................................geb.am...................................... 

 

Den Inhalt des Merkblattes sowie die Haus- und Badeordnung des Freizeitbades Aquella- Ansbach  gelesen, zur 

Kenntnis genommen, und verstanden zu haben. 

 

 

 

 

Ansbach, ......................................... 

 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter................................................................................................... 

 

 


